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Der Ärmeiipfleger
tlMonatssGrift für Armenpflege und Jugendfürsorge.
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Beilage Zllill „SchlveizecischenZentraibiatt für Staats- und Geineinde-Verrvaltuag".

Redaktion: ^ Verlag und Expedition:
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Der ^aGdrnrt unserer Griginalartitel ist nur unter Dgellenangade gestattet.

VorWort.

Mit dieser Nummer beginnt der 25. I a h r g a n g unseres „Armenpflegers".
Im Vorwort zur ersten Nummer vom 1. Oktober 1303 sprachen wir von einem
Versuch und dachten kaum daran, daß dieser Versuch glücken und der „Armenpfleger"

sich so lange Zeit werde halten können. Und nun hat er doch während
eines Vierteljahrhunderts den Gang des gesetzlichen und freiwilligen Armenwesens

im Bund und in den Kantonen nicht nur als interessierter Zuschauer
verfolgt, sondern ihn auch dann und wann etwas beeinflußt, hat Kritik geübt
und Anregungen vermittelt. So eroberte er sich denn unter den verschiedenen
Fachblättern aller Art und auch unter den Zeitschristen, die sich speziell mit
Fürsorge und Volkswohlfahrt befassen, ein sicheres Plätzchen, so daß man ihn
Wohl nicht mehr missen möchte. Ist er doch das einzige Blatt in der Schweiz,
das sich ausschließlich mit dem Armenwesen, diesem nicht ganz unwichtigen
Gebiet unseres öffentlichen Lebens, befaßt. Bei einem Rückblick auf den Inhalt der
24 Jahrgänge scheinen die von Fachleuten gehaltenen Referate an den
Armenpfleger- und Armendirektoren-Konferenzen und die daraus hervorgegangenen
Anregungen das Wichtigste und Bedeutendste zu sein. Daneben dürfen vielleicht
auch die verschiedenen Armenstatistiken der letzten Jahre genannt werden, die
den Behörden willkommen waren und der Öffentlichkeit Kenntnis von der

Tätigkeit der Armenpflegen vermittelten, und endlich die armenrechtlichen
Entscheide. — Ich kann dieses Vorwort nicht schließen, ohne dem Verlage, dem Art.
Institut Orell Füszli in Zürich, meinen warmen Dank auszusprechen für sein
Verständnis und seine Uneigennützigkeit, die während der 25 Jahre die fortlaufende
Herausgabe unseres Blattes ermöglicht haben. Dank bin ich aber auch meinen
Mitarbeitern schuldig und bitte sie, auch in Zukunft mir und dem „Armenpfleger"
treu zu bleiben. Endlich fühle ich mich von Dank erfüllt, daß es mir vergönnt
war, die ganze lange Zeit ohne Unterbruch der Schriftleitung vorzustehen und
hoffe, die mir lieb gewordene Arbeit noch einige Jahre weiter verrichten zu
können, bis ich sie einer jüngeren Kraft übergeben mutz. — Mit dem Wunsche,

unserer Abonnenten möchten in der deutschen und vor allem aus in der
romanischen Schweiz noch viel mehr werden, verbinde ich das Versprechen, daß der

„Armenpfleger" auch weiterhin der Vereinheitlichung und Verbesserung nicht

nur des Armenrechts, sondern ganz besonders auch der Armenfürsorge dienen

will. A. Wild, a. Pfr.
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